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§ 3a TSchG Vollziehung von
Verordnungen der Europäischen

Union
 TSchG - Tierschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Die in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union sind samt

Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten im Rahmen dieses Bundesgesetzes zu

vollziehen.

(2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, P ege und Konsumentenschutz hat die Anlage durch Verordnung –

sofern die Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren erfasst ist, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus – zu aktualisieren.

(3) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, P ege und Konsumentenschutz kann unter Bedachtnahme auf die

Zielsetzung dieses Bundesgesetzes durch Verordnung nähere Vorschriften zur Durchführung der in der Anlage

genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union samt Änderungsrechtsakten, delegierten

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten in sinngemäßer Anwendung der §§ 24, 27, 31, 32 und 35 erlassen. Sofern

die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere betro en ist, ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen. Im Hinblick auf die Ausstattung von Schlachthöfen ist das

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort herzustellen.
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